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Bekanntmachung
über die Veröffentlichung der „Digitalen Denkmalliste“, welche Bau- und Bodendenkmäler
sowie bewegliche Denkmäler und Denkmalbereiche innerhalb des Gemeindegebietes Alpen
beinhaltet

Auf der Grundlage des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der
Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz -
DSchG NRW) vom 13. April 2022, der Verordnung über die Führung der
Denkmalliste (Denkmallisten-Verordnung) vom 13. März 2015, der
Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
14. März 2007 zur Schaffung einer Geoinfrastruktur in der Europäi-
schen Gemeinschaft (INSPIRE), des Gesetzes über den Zugang zu
digitalen Geodaten Nordrhein-Westfalen (Geodatenzugangsgesetz -
GeoZG NRW) vom 17. Februar 2009 und der EU-Datenschutz-Grund-
verordnung (EU-DSGVO) wird folgendes bekanntgemacht:
Bei der Digitalen Denkmalliste der Gemeinde Alpen handelt es sich um
digitale Daten mit Raumbezug, welche besonderen datenschutzrecht-
lichen Anforderungen gerecht werden müssen. Im Einvernehmen mit
dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit des
Landes Nordrhein-Westfalen (LDI NRW) wird daher Folgendes mitge-
teilt: Falls ein schriftlicher Widerspruch von datenschutzrechtlich Be-
troffenen vorliegt, werden die das jeweilige Denkmal betreffenden
Angaben aus der Denkmalliste solange nicht abrufbar gestaltet, bis
die dann nachfolgende Interessensabwägung zwischen den geltend

gemachten schutzwürdigen Interessen einer bzw. eines Betroffenen
und den schon im voraussetzungslosen Einsichtsrecht für Jedermann
in die Denkmalliste gemäß § 23 Denkmalschutzgesetz NRW dokumen-
tierten öffentlichen Interesse abgeschlossen ist.
Eine Anfrage zur Einsichtnahme oder auch ein Widerspruch kann vor
Ablauf der 4-wöchigen Frist zur Veröffentlichung der Daten, welche am
10.03.2023 endet, an den Bürgermeister der Gemeinde Alpen, Fachbe-
reich Bauen, Planen und Umwelt, Rathausstraße 5, 46519 Alpen,
Ansprechpartnerin: Michaela Würzinger (02802 912-675) oder an
info@alpen.de gerichtet werden.
Ein Widerspruch kann auch nach der 4-wöchigen Frist zur Veröffentli-
chung der Daten an die oben genannte Stelle gerichtet werden.
Überwiegt danach das öffentliche Interesse, wird die erneute Frei-
schaltung erfolgen, ggf. in veränderter Form.
Alpen, 19.02.2023
Gemeinde Alpen
Der Bürgermeister
In Vertretung:
(Janßen)

Bekanntmachung
Feststellung des Jahresabschlusses für das
Haushaltsjahr 2021 und die Entlastung des Bürgermeisters
Bekanntmachung des Be-
schlusses des Rates der Ge-
meinde Alpen über die Fest-

stellung des Jahresabschlusses
für das Haushaltsjahr 2021 und
die Entlastung des Bürgermeis-

ters. Die Bekanntmachung ist
im Internet unter
www.alpen.de/

R a t h a u s & P o l i t i k / A k t u e l l e s /
Amtliche Bekanntmachung
nachzulesen.
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Öffnungszeiten des Rathauses zu Karneval 2023
Öffnungszeiten des Rathauses
während der Karnevalstage
2023

Das Rathaus der Gemeinde Al-
pen ist am Donnerstag,
16.02.2023 (Altweiber),

in der Zeit von
8.00 bis 11.00 Uhr geöffnet.
Am Rosenmontag,

20.02.2023,
ist das Rathaus ganztägig ge-
schlossen.

Ende: Der Bürgermeister informiertEnde: Der Bürgermeister informiertEnde: Der Bürgermeister informiertEnde: Der Bürgermeister informiertEnde: Der Bürgermeister informiert

Kommunale Selbstverwaltung
Sprechstunden des Bürgermeisters:
nach Vereinbarung (Tel.: 912-101)
Fraktionssitzungen:
CDU - Fraktion
www.cdu-alpen.de
montags, 19.30 Uhr - vor jeder
Rat- oder Ausschusssitzung im
Raum 230
Sitzungssaal des Rathauses, 1.
Etage Altbau, Rathausstraße 5
Fraktionsvorsitzender Frederik
Paul, Tel.: 02802/705180
frederik.paul@cdu-alpen.de
Geschäftsstelle der CDU-Fraktion:
Adenauerplatz 8, 46519 Alpen,
Tel.: 02802/704422
SPD - Fraktion
www.spdalpen.de
donnerstags, 19.00 Uhr - vor je-
der Rats- oder Ausschusssitzung
im Rathaus Raum 316, 2. Etage
Altbau, Rathausstraße 5
außerhalb der Fraktionssitzungen,
Tel.: 02802 / 809105
 (Fraktionsvorsitzender Dr. Armin
Lövenich, Fürst-Bentheim-Str. 40,
46519 Alpen)
Geschäftsstelle der SPD-Fraktion:
Fürst-Bentheim-Str. 40, 46519 Al-
pen, Tel.: 02802-809105

FDP-Fraktion
www.fdp-alpen.de
jeden Mittwoch 19.00 Uhr vor der
in der darauf folgenden Woche
stattfindenden Rat- oder Aus-
schusssitzung im Raum 316, 2.
Etage Altbau, Rathausstraße 5
Fraktionsvorsitzende Monika
Knüppel,
M.Knueppel@FDP-Alpen.de
Geschäftsstelle: Bergstraße 10,
46519 Alpen
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
www.gruene-alpen.de
Regelmäßige Fraktionssitzungen
in 2023 jeweils am Donnerstag
von 18:30-20:00 Uhr vor den Rats-
und Ausschusssitzungen im Raum
230 Sitzungssaal des Rathauses,
1. Etage Altbau, Rathausstraße 5
außerhalb der Fraktionssitzungen
Tel.:02802/9464076
(Fraktionsvorsitzender Peter
Nienhaus, Rheinberger Str. 32,
Alpen)
Geschäftsstelle von Bündnis 90/
Die Grünen:, Rheinberger Straße
32, Alpen, Tel. 02802 / 9464076
D A S R A T H A U S
Ö f f n u n g s z e i t e n:

montags bis freitags:
8.00 bis 12.00 Uhr
dienstags: 14.00 bis 18.00 Uhr
donnerstags: 14.00 bis 17.00 Uhr
sowie nach telefonischer Verein-
barung
Telefon:
02802 / 912-0
Internetanschrift:
www.alpen.de
Email
info@alpen.de
Gleichstellungsbeauftragte
Kirsten Kloas
Tel.: 02802 - 912-515
Erreichbarkeit des Jobcenter KreisErreichbarkeit des Jobcenter KreisErreichbarkeit des Jobcenter KreisErreichbarkeit des Jobcenter KreisErreichbarkeit des Jobcenter Kreis
Wesel im Rathaus der GemeindeWesel im Rathaus der GemeindeWesel im Rathaus der GemeindeWesel im Rathaus der GemeindeWesel im Rathaus der Gemeinde
AlpenAlpenAlpenAlpenAlpen
Die bisherigen Räumlichkeiten im
Rathaus der Gemeinde Alpen kön-
nen vom Jobcenter nicht mehr
genutzt werden.
Ab sofort stehen den Kunden
und Kundinnen aus Alpen in den
offenen Sprechzeiten (Montag
bis Freitag von 8:00 - 12:00 Uhr)
die Sachbearbeiter/innen in der
Liegenschaft Rheinberg (Rhein-
str. 65 a, 47495 Rheinberg) zur
Verfügung.

Hier werden zukünftig auch ter-
minierte Vorsprachen wahrge-
nommen werden können.
In dringenden Fällen nach
Dienstschluss:
Rufbereitschaft der Ordnungs-
behörde über die Leitstelle der
Feuerwehr
Tel: 0281/30025-0 oder
über die Polizei
Tel.: 02801/7142-0
Bürgermeister Thomas Ahls
Tel.: 02802/6629
Allgemeiner Vertreter des Bürger-
meisters, Thomas Janßen
Tel.: 02802/8091190
Büro des Bürgermeisters, Andre
Emmerichs
Tel.: 02802/70163
Fachbereich 2 Ordnung, Soziales,
Schulen, Ludger Funke
Tel.: 02802/6606
Fachbereich 3, Bauen, Planen,
Umwelt, Andre Enge
Tel. 02802 / 912-650
Stellv. Bauen und Planen,
Volker Schlicht
Tel.: 02802/912-630
Kanal-Rufbereitschaft:
Tel.: 0172/9402360

Altersjubiläen
Bitte um Rückmeldung
Gerne möchte der Bürgermeis-
ter stellvertretend durch die
Ortsvorsteherin bzw. die Orst-
vorsteher allen Altersjubilaren
bei einem persönlichen Be-
such gratulieren. Zu diesen Al-

tersjubilaren gehören alle Ge-
burtstagskinder der Gemein-
de Alpen, die das 80., 85., 90.
und jedes weitere Lebensjahr
begehen.
Die Altersjubilare werden sei-

tens der Verwaltung ange-
schrieben und auf den anste-
henden Besuch hingewiesen.
Falls ein Besuch n ichtn ichtn ichtn ichtn icht ge-
wünscht ist, bittet die Verwal-
tung um eine kurze Rückmel-

dung.
Bitte wenden Sie sich gerne an:
Steffi van Bebber
Büro des Bürgermeisters
02802-912102
steffi.vanbebber@alpen.de

Beratungstermine der Behindertenbeauftragten
Beratungstermine der ehrenamt-Beratungstermine der ehrenamt-Beratungstermine der ehrenamt-Beratungstermine der ehrenamt-Beratungstermine der ehrenamt-
lichen Behindertenbeauftragtenlichen Behindertenbeauftragtenlichen Behindertenbeauftragtenlichen Behindertenbeauftragtenlichen Behindertenbeauftragten
Ihnen stehen verschiedene Mög-
lichkeiten zur Beratung offen:
a) im Rathaus: bei Bedarf und

vorheriger Anmeldung am 3.
Donnerstag im Monat in der
Zeit von 14:00 Uhr bis

16:30 Uhr
b) bei Ihnen zu Hause: bei vor-

heriger Terminvereinbarung
werktags in der Zeit von 10:00
Uhr bis 17:30 Uhr

c) ortsunabhängig: jederzeit via
Email oder ggf. via Telefon bzw.
Rückruf (s.u.)

Um die Beratungstätigkeit bes-
ser koordinieren und planen zu
können, wird darum gebeten, nach
Möglichkeit den Erstkontakt über
die Email-Adresse
anfrage.beratung.alpen@gmx.de
aufzunehmen. AlternativAlternativAlternativAlternativAlternativ können
Sie sich jedoch auch unterjedoch auch unterjedoch auch unterjedoch auch unterjedoch auch unter der

Rufnummer 94 63 681Rufnummer 94 63 681Rufnummer 94 63 681Rufnummer 94 63 681Rufnummer 94 63 681 an Frau
Holtermann wenden. Hinterlassen
Sie bitte in diesem Fall eine kurze
Nachricht mit Ihren Kontaktda-
ten auf dem Anrufbeantworter.
Frau Holtermann wird sich dann
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
mit Ihnen in Verbindung setzen.
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Aufruf zur Meldung bei Ehejubiläen
Anlässlich von Ehejubiläen ab
der Goldhochzeit gratuliert der
Bürgermeister bzw. die Ortsvor-

steherin / der Ortsvorsteher den
Ehepaaren bei einem persönli-
chen Besuch. Falls bei Ihnen ein

Ehejubiläum ansteht, melden Sie
sich bitte bei Frau van Bebber
unter der Telefonnummer

02802-912 102 oder aber per
M a i l
(steffi.vanbebber@alpen.de).

Bürger*innensprechstunde des 2. stellv. Bürgermeisters
Herr Nienhaus bietet im Rathaus
für alle Bürgerinnen und Bürger
eine freie Sprechstunde an, in
der mit ihm über alle Themen
der Gemeinde Alpen gesprochen
werden kann.
Jeweils am 2. und 4. Donnerstag
im Monat zwischen 16.00 Uhr

und 17.00 Uhr findet diese
Sprechstunde im Raum 221 des
Rathauses in Alpen statt.
Um eine vorherige Anmeldung
zur Sprechstunde unter 0157/
50295090 oder per Mail unter
Pe t e rN i enhaus@t -on l i ne . de
wird gebeten.

Außerdem sollten kurz die The-
men genannt werden, damit sich
Herr Nienhaus auf das Gespräch
vorbereiten kann.
Der vorläufige Terminplan lau-
tet:
09.02.2023
23.02.2023

09.03.2023
13.04.2023
27.04.2023
11.05.2023
25.05.2023
22.06.2023
10.08.2023
24.08.2023

Seniorenberatung in Alpen
Unter Beachtung der Hygiene Vor-
schriften der Corona Pandemie
findet eine Seniorenberatung am
02.03.202302.03.202302.03.202302.03.202302.03.2023 im Rathaus statt.
Für das Beratungsangebot ist
vorab eine telefonische Termin-
vereinbarung erforderlich.
Herr Loth ist unter der Telefon-
nummer 6625 zu erreichen. Bitte

besprechen Sie ggfs. den Anruf-
beantworter, Herr Loth meldet
sich dann zurück.
Die Beratung erstreckt sich auf
verschiedene Bereiche der Senio-
ren/innen:
Anregungen zur Wohnumfeldver-
besserung, mögliche Hilfsmittel
zur Verbesserung der Lebensqua-

lität im Alter, Notrufeinrichtung,
Notfallausweis,
Hilfestellung bei der Errichtung
einer Patientenverfügung/Vorsor-
gevollmacht, Betreuungsverfü-
gung, sowie weitere Themen der
Gesundheitsvorsorge.
Die Beratung umfasst nichtnichtnichtnichtnicht eine
Kostenklärung/Antragstellung zu

Leistungen
der Krankenkasse/Pflegekasse
oder des Sozialamtes.
Herr Loth steht den Bürgerinnen
und Bürgern nach vorheriger Ab-
sprache im Rathaus, in Raum NrRaum NrRaum NrRaum NrRaum Nr.....
221221221221221, (1. Obergeschoss) zur Verfü-
gung. Ein Personen-Aufzug ist vor-
handen.

Hallenbad Alpen
Träger:
Schwimmverein Alpen e.V.
Geschäftsstelle:
Rathausstraße 5
46519 Alpen
Vorsitzender:
Georg Lindbüchl, Festnetz:
02802/808 172

Mobil: 0172 46 53 707
E-Mail: Georg.Lindbuechl@
t-online.de
Info Wassergymnastik:
schwimmvereinwassergymnastik@gmx.de
Doris Angenendt, mittwochs 14-18:
02802/6938
Info Schwimmkurse:

Marion Heekeren:
02802/80455 (02802/6938)
Internet: www.schwimmverein-
alpen.de
Mitgliedsbeiträge:
Einzelpersonen ab 21 Jahre jährl.
65 EUR
Einzelpersonen von 16-20 Jahre,

sowie Schüler, Studenten und Aus-
zubildende
 (ab 21 Jahre ist der Nachweis jähr-
lich zu erbringen) jährl. 35 EUR
Kinder und Jugendliche von
3-15 Jahre jährl. 20 EUR
Bei verheirateten Personen ist der
Beitrag für Ehegatten jährl. 50 EUR
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KoKoBe
Die Sprechstunden der KoKoBe in
der Gemeinde Alpen
können bis auf weiteres

aufgrund der aktuellen Lage nicht
stattfinden.
Ratsuchende können jedoch mit

Frau Lenz unter der Handy-Num-
mer 0162/ 7823647
Kontakt aufnehmen.

Hier erfahren Sie, w
ie und wo das Anliegen bespro-
chen werden kann.

Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Alpen e.V.
Kontaktadresse:Kontaktadresse:Kontaktadresse:Kontaktadresse:Kontaktadresse:
Frau Karin van Bonn
- 1. Vorsitzende -
Weststraße 10, 46519 Alpen
Tel.: 02802/6783

Frau Wina Ridder
- 2. Vorsitzende -
An den Teichen 15
Tel.: 02802/9488741
www.dksb-alpen.de

E-Mail: info@dksb-alpen.de
Spendenkonten:
Sparkasse am Niederrhein
BLZ 35450000
IBAN:

DE49 3545 0000 1102 0003 77
Volksbank Niederrhein e.G.
BLZ 35461106
IBAN:
DE47 3546 1106 0103 7630 10

Hilfe und Beratung in Rentenangelegenheiten
Der Versichertenälteste der
Deutschen Rentenversicherung,
Norbert Henn, hilft Ihnen eh-
renamtlich in allen Fragen rund
um die Rente, holt Auskünfte
für Sie ein und nimmt Ihre An-
träge für die Deutsche Renten-

versicherung auf.
Bis auf weiteres findet eine of-of-of-of-of-
fene Sprechstundefene Sprechstundefene Sprechstundefene Sprechstundefene Sprechstunde jeweils am
dr i t ten Dienstag im Monatdr i t ten Dienstag im Monatdr i t ten Dienstag im Monatdr i t ten Dienstag im Monatdr i t ten Dienstag im Monat
zwischen 18:30 Uhr  undzwischen 18:30 Uhr  undzwischen 18:30 Uhr  undzwischen 18:30 Uhr  undzwischen 18:30 Uhr  und
20:00 Uhr nur noch telefo-20:00 Uhr nur noch telefo-20:00 Uhr nur noch telefo-20:00 Uhr nur noch telefo-20:00 Uhr nur noch telefo-
nisch (0151 - 65 18 11 99)nisch (0151 - 65 18 11 99)nisch (0151 - 65 18 11 99)nisch (0151 - 65 18 11 99)nisch (0151 - 65 18 11 99)

stattstattstattstattstatt.
Die Aufnahme von Anträgen er-
folgt zur Zeit ebenfalls noch
telefonisch. Hierzu wird um
eine vorherige Terminvereinba-
rung gebeten.
Unabhängig von der offenen

Sprechstunde ist der Versi-
chertenälteste telefonisch
Dienstag, Mittwoch, Freitag
zwischen 19:00 und 21:00 Uhr
unter 0151 - 65 18 11 99, per
Email unter rente@henn-
alpen.de zu erreichen.
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Neujahrskonzert des AOV großer Erfolg
Veener Akkordeonorchester begeistert Publikum

Fotos: AOVFotos: AOVFotos: AOVFotos: AOVFotos: AOV

Das Akkordeonorchester Veen hat
das neue Jahr erstmalig mit einem
Neujahrskonzert eingeläutet. Dank
der Zusage von Pastor Heshe konn-
te das Konzert in der Veener Kir-
che stattfinden, da der bewährte
Auftrittsraum im Pädagogischen
Zentrum in Alpen wegen der Re-
novierung derzeit nicht zur Verfü-
gung steht.
Und die Resonanz des Publikums
war überwältigend. Die Mi-
schung aus pastoralen Liedern,
eher unbekannten Stücken aber
auch rockigen Songs ist der Diri-
gentin Steffie van Bebber hervor-
ragend gelungen.
Mit dem Einstiegslied Trompet Vo-
luntary erfüllte der Klang des Or-
chesters den gesamten Kirchen-
raum. Die einleitenden Worte zum
Stück The new Village von der Vor-
sitzenden Irmgard Höpfner nahmen
das Publikum mit auf eine Reise
durch die Entstehung eines neuen
Landes, das vom Meer abgerun-

gen und im Laufe der Zeit trotz
Zerstörung durch Überfälle aufge-
baut werden konnte.
Mit Auszügen aus La Traviata und
dem argentinischen Tango Il Pos-
tino, der schon die niederländi-
sche Königin auf ihrer Hochzeit
zu Tränen rührte, ging es über-
gangslos in die bekanntesten Lie-
der von Tom Jones.
Gefühlvoller Höhepunkt des Kon-
zertes in der Kirche war aber
sicherlich das Stück Von guten
Mächten. Endlich durften die zahl-
reichen Besucher mitsingen und
eine besondere Stimmung erfüllte
den Kirchenraum.
Mit der Petersburger Schlitten-
fahrt wurden die Spielerinnen
und Spieler nochmals gefordert
um dann mit dem Lied Guten
Abend, gut´ Nacht die Besucher
zu verabschieden.
Aufgrund der vielen positiven Rück-
meldungen hat das AOV beschlos-
sen, es nicht bei diesem einmali-
gen Konzert zu belassen. Es be-
ginnt bereits die Planung für ein
Mitsingkonzert.
Die Proben dafür sind jeden Mitt-
woch ab 20 Uhr im Vereinslokal
zur Eiche in Menzelen. Neue Mit-
spieler die schon ein wenig Akkor-
deon spielen, oder solche, die das
Instrument gerne erlernen möch-
ten, sind herzlich zu unverbindli-
chen Schnupperproben eingeladen.
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Wohltätigkeitskonzert der Bundeswehr am 25. Februar
Bas(s)tion macht die Teller voll

Bläserensemble Bas(s)tionBläserensemble Bas(s)tionBläserensemble Bas(s)tionBläserensemble Bas(s)tionBläserensemble Bas(s)tion

Für Samstag, 25. Februar, haben
sich besondere Gäste in der Ge-
meinde Alpen angekündigt. Um 19
Uhr spielt das hochklassige und in-
ternational renommierte Ensemble
Bas(s)tion zugunsten „Der Tafel in
Alpen“ ein exklusives Konzert in
der St. Walburgis-Kirche (Kirchplatz
1 in Alpen-Menzelen). Der Eintritt
ist frei - über Spenden zugunsten
„Der Tafel in Alpen“ wird gebeten.
Auf Einladung des hiesigen Musik-
vereins Menzelen gastiert das
Blechblasensemble Bas(s)tion in der
Gemeinde und unterrichtet am Vor-
mittag interessierte Musikerinnen
und Musiker in den Fächern „tiefes
Blech“, bevor es am Abend selber
zum Instrument greift.
„Wir sind überaus glücklich und
auch ein wenig stolz“, so der Vor-
sitzende Malte Kolodzy, „dass wir
die Musiker der Bundeswehr zu ei-
nem Workshop und zu diesem au-
ßergewöhnlichen Benefizkonzert
nach Alpen einladen konnten.“ Die
finanzielle Situation der Alpener
Tafel war bereits im letzten Jahr im
Blick der Menzelener Dorfgemein-
schaft und des Musikvereins, so
wurde beim Mai-Konzert eine be-
achtliche Summe für das tägliche
Brot gesammelt. Mit dem Bundes-
wehr-Konzert erhoffen sich die Be-
teiligten von Tafel, Kirche, Gemein-
de und des Musikvereins abermals,
dass die Teller für alle Betroffenen
wieder gefüllt werden können. „Die
Situation ist aktuell sehr ange-
spannt“, berichtet die Vorsitzende
der Tafel, Marlis Schug. „230 Men-

schen werden im Moment von der
Tafel jede Woche mit notwendigen
Lebensmitteln versorgt.“
Die Blechbläserbesetzung
„Bas(s)tion“ des Heeresmusikkorps
Koblenz, unter der Leitung von
Hauptfeldwebel Steffen, ist eine ein-
zigartige Besetzung, die durch ihre
Kombination aus dem weichen
Klang des tiefen Blechs und der
Rhythmik des Schlagwerks ihr Pu-

blikum begeistert. Bei den Spezi-
alarrangements, die unter ande-
rem von einem Mitglied der Be-
setzung passgenau auf die Musi-
ker und ihre Instrumente zuge-
schnitten werden, kommen Tuben,
Euphonien und Schlagwerk in ih-
rer klanglichen Vielfalt zum Ein-
satz. Die Bandbreite reicht dabei
von klassischen Transkriptionen
über moderne Unterhaltungs- und

Die KAB Menzelen bietet Heilfasten an
Zum neuen Jahr nehmen sich vie-
le Menschen vor, gesünder zu le-
ben. Einige erwägen zu fasten, z.
B. Heilfasten. Dies gehört seit
Menschengedenken zum norma-
len Lebenslauf. Immer galt das
Fasten als Reinigung für Körper,
Geist und Seele. Gerade in unse-
rer hektischen Zeit gilt der frei-
willige Verzicht auf feste Nah-
rungs- u. Genussmittel für eine
begrenzte Zeit. Fasten aktiviert
den „inneren Arzt“ - die inneren
Heilkräfte. Es beugt Zivilisations-
krankheiten vor und stärkt das
Immunsystem. In dieser Zeit ler-
nen wir unseren Körper intensi-
ver - auf eine neue Art - kennen.
Wir bedenken alte Gewohnhei-

ten. Dies ist eine Chance, nach
dem Heilfasten neue Wege z.
B. mit bewussterem Essen etc.
zu gehen.
Die KAB Menzelen lädt alle Neu-
u. Altfaster zu einem Einführungs-
abend zum 23. Februar, um 18.30
Uhr ins Feuerwehrgerätehaus
nach Menzelen-Ost, Neue Straße
Nr. 5 herzlich ein.
Die langjährigen Heilfaster, Dr.
Robert Moog und Herbert Oy-
mann erklären, wie das Fasten
funktioniert - womit fange ich
an und welche Prozesse laufen
im Körper ab. Sie werden auch
alle Fragen zum Thema Heilfas-
ten beantworten.
Desweiteren werden Details und

Wochenplan besprochen.
Die Heilfasten-Woche findet vom
27. Febr. bis zum 3. März statt.
An allen Tagen wird Dr. Moog Fas-
tenbegleiter sein.
Frau Marlene Brinkhoff wird an
einem der Abende Atem- u. Ent-

spannungsübungen anbieten.
Täglich bieten wir Wasser und Tee
an. Im Gespräch können wir uns
über Vorsätze und Erfahrungen
austauschen.
Vielleicht konnten wir hiermit Ihr
Interesse wecken!

Filmmusik, bis hin zu Jazzballa-
den. Die „Bas(s)tion“ musiziert
bereits seit vielen Jahren gemein-
sam - nicht nur national, sondern
auch international, beispielsweise
beim Tuba-Euphonium Workshop
der United States Army Band
„Pershing`s Own“ in Washington
DC und überzeugt ihr Publikum
mit ihrem sonoren Klang und ih-
rer Spielfreude.
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Haussammlung in Menzelen
Am 11. Februar sammelt die KVG
„HAND IN HAND“ Menzelen e.V
Geld für den Zug. Die sogenannte
Haussammlung, diese findet in
und um Menzelen ab 9.30Uhr
statt.

Gottesdienste der Ev.
Kirchengemeinde
Bönninghardt

Gottesdienste der Evangelischen Kirchengemeinde
Alpen

Gottesdienste in St. Ulrich
Gottesdienstordnungen
St.St.St .St .St . Ulr ich, Ulr ich, Ulr ich, Ulr ich, Ulr ich,     AlpenAlpenAlpenAlpenAlpen
Sonntag, 12. FebruarSonntag, 12. FebruarSonntag, 12. FebruarSonntag, 12. FebruarSonntag, 12. Februar
8 Uhr - Eucharistiefeier
11 Uhr - Wort-Gottes-Feier
Montag, 13. FebruarMontag, 13. FebruarMontag, 13. FebruarMontag, 13. FebruarMontag, 13. Februar
19 Uhr - Eucharistiefeier
Sonntag, 19. FebruarSonntag, 19. FebruarSonntag, 19. FebruarSonntag, 19. FebruarSonntag, 19. Februar
8 Uhr - Eucharistiefeier
11 Uhr - Eucharistiefeier
Mittwoch, 22. Februar -Mittwoch, 22. Februar -Mittwoch, 22. Februar -Mittwoch, 22. Februar -Mittwoch, 22. Februar -
AschermittwochAschermittwochAschermittwochAschermittwochAschermittwoch
8.15 Uhr - Wortgottesdienst mit
der Grundschule
18.30 Uhr - Eucharistiefeier

mit Austeilung des Aschenkreu-
zes
Sonntag, 26. FebruarSonntag, 26. FebruarSonntag, 26. FebruarSonntag, 26. FebruarSonntag, 26. Februar
8 Uhr - Eucharistiefeier
11 Uhr - Wort-Gottes-Feier
St.St .St .St .St .     VVVVVinzenz,inzenz,inzenz,inzenz,inzenz, Bönninghardt Bönninghardt Bönninghardt Bönninghardt Bönninghardt
Samstag, 11. FebruarSamstag, 11. FebruarSamstag, 11. FebruarSamstag, 11. FebruarSamstag, 11. Februar
17 Uhr - Eucharistiefeier
Sonntag, 19. FebruarSonntag, 19. FebruarSonntag, 19. FebruarSonntag, 19. FebruarSonntag, 19. Februar
9.30 Uhr - Wort-Gottes-Feier
Samstag, 25. FebruarSamstag, 25. FebruarSamstag, 25. FebruarSamstag, 25. FebruarSamstag, 25. Februar
17 Uhr - Eucharistiefeier
St .St .St .St .St . Nik Nik Nik Nik Nikolausolausolausolausolaus,,,,,     VVVVVeeneeneeneeneen
Sonntag, 12. FebruarSonntag, 12. FebruarSonntag, 12. FebruarSonntag, 12. FebruarSonntag, 12. Februar

9.30 Uhr - Eucharistiefeier
Donnerstag, 16. FebruarDonnerstag, 16. FebruarDonnerstag, 16. FebruarDonnerstag, 16. FebruarDonnerstag, 16. Februar
8.30 Uhr -
Eucharistiefeier mit der kfd
Samstag, 18. FebruarSamstag, 18. FebruarSamstag, 18. FebruarSamstag, 18. FebruarSamstag, 18. Februar
17 Uhr - Wort-Gottes-Feier
Donnerstag, 23. FebruarDonnerstag, 23. FebruarDonnerstag, 23. FebruarDonnerstag, 23. FebruarDonnerstag, 23. Februar
19 Uhr - Eucharistiefeier
Sonntag, 26. FebruarSonntag, 26. FebruarSonntag, 26. FebruarSonntag, 26. FebruarSonntag, 26. Februar
9.30 Uhr - Eucharistiefeier
St.St .St .St .St .     WWWWWalburgisalburgisalburgisalburgisalburgis,,,,, Menzelen-Ost Menzelen-Ost Menzelen-Ost Menzelen-Ost Menzelen-Ost
Freitag, 10. FebruarFreitag, 10. FebruarFreitag, 10. FebruarFreitag, 10. FebruarFreitag, 10. Februar
8.30 Uhr - Eucharistiefeier
Sonntag, 12. FebruarSonntag, 12. FebruarSonntag, 12. FebruarSonntag, 12. FebruarSonntag, 12. Februar

9.30 Uhr - Wort-Gottes-Feier
Dienstag, 14. FebruarDienstag, 14. FebruarDienstag, 14. FebruarDienstag, 14. FebruarDienstag, 14. Februar
8.30 Uhr -
Eucharistiefeier mit der kfd
Freitag, 17. FebruarFreitag, 17. FebruarFreitag, 17. FebruarFreitag, 17. FebruarFreitag, 17. Februar
8.30 Uhr - Eucharistiefeier
Samstag, 18. FebruarSamstag, 18. FebruarSamstag, 18. FebruarSamstag, 18. FebruarSamstag, 18. Februar
17 Uhr - Eucharistiefeier
Freitag, 24. FebruarFreitag, 24. FebruarFreitag, 24. FebruarFreitag, 24. FebruarFreitag, 24. Februar
8.30 Uhr - Eucharistiefeier
Sonntag, 26. FebruarSonntag, 26. FebruarSonntag, 26. FebruarSonntag, 26. FebruarSonntag, 26. Februar
9.30 Uhr - Wort-Gottes-Feier
für Familien -
anl. des Patronatsfestes

Sonntag, 12. FebruarSonntag, 12. FebruarSonntag, 12. FebruarSonntag, 12. FebruarSonntag, 12. Februar
10 Uhr - Gottesdienst,
Pfr.’in Becks
Montag, 13. FebruarMontag, 13. FebruarMontag, 13. FebruarMontag, 13. FebruarMontag, 13. Februar
10 Uhr - Gottesdienst mit
Abendmahl im Marienstift,

Pfr.’in Becks
Sonntag, 19. FebruarSonntag, 19. FebruarSonntag, 19. FebruarSonntag, 19. FebruarSonntag, 19. Februar
10 Uhr - Gottesdienst,
Pfr.’in Thölke
Mittwoch, 23. FebruarMittwoch, 23. FebruarMittwoch, 23. FebruarMittwoch, 23. FebruarMittwoch, 23. Februar
8.15 Uhr - Schulgottesdienst für

die Grundschule Alpen, Klassen
1 - 4, Pfr. Dr. Becks
Sonntag, 26. FebruarSonntag, 26. FebruarSonntag, 26. FebruarSonntag, 26. FebruarSonntag, 26. Februar
10 Uhr - Gottesdienst mit Tau-
fen, Pfr. Dr. Becks
11.30 Uhr - Gottesdienst im Ge-
meindehaus Menzelen-Ost,
Pfr. Dr. Becks
18 Uhr - Jugendgottesdienst,

Diakonin Böhme und Team
Das Sonntagscafé findet im An-
schluss an die Gottesdienst in
der Ev. Kirche Alpen im Amali-
encafé statt. Herzliche Einla-
dung.
Wir wünschen allen Gemeinde-
gliedern Gesundheit und Got-
tes Segen.

Sonntag, 19. FebruarSonntag, 19. FebruarSonntag, 19. FebruarSonntag, 19. FebruarSonntag, 19. Februar
9.30 Uhr - Gottesdienst in der Ev.
Kirche Bönninghardt, Pfr.’in Becks

Das Presbyterium wünscht allen
Gemeindegliedern Gesundheit
und Gottes Segen.
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Angebot des Ki-IsS Familienzentrums
Ist das denn normal? Kindliche Sexualität im Kindergartenalltag

Issum feiert weiter Karneval

Spaß und Spiel für Kinder ab sechs Monaten

Issum. Im Kindergartenalltag fin-
det eine wesentliche Weichenstel-
lung für die Persönlichkeitsent-
wicklung statt, auch in Bezug auf
Körperlernen und die Ausformung
kindlicher Sexualität. Die Sexuali-
tät der Kinder äußert sich auf ganz
verschiedene Weise und in fast al-
len alltäglichen Situationen. Oft
passiert das nicht ohne eine Ver-
unsicherung auf Seiten der Erwach-

senen, zum Beispiel dann, wenn
die Kinder sie mit Doktorspielen,
sexualisierter Sprache oder mit
kindlichen Formen von Selbstbe-
friedigung konfrontieren. Sexuelle
Bildung und Prävention vor sexu-
eller Gewalt beginnen bereits im
Kindesalter. Was normal ist und
wie Kinder dieser Altersstufe se-
xualpädagogisch begleitet werden
können, wird an diesem Elterna-

bend mit der sehr erfahrenen Päd-
agogin besprochen.
TTTTTermin:ermin:ermin:ermin:ermin: Donnerstag, Donnerstag, Donnerstag, Donnerstag, Donnerstag, 2. 2. 2. 2. 2. März, März, März, März, März,
19.30 bis 21.30 Uhr19.30 bis 21.30 Uhr19.30 bis 21.30 Uhr19.30 bis 21.30 Uhr19.30 bis 21.30 Uhr
Ort:Ort:Ort:Ort:Ort: Ki-IsS Familienzentrum - St.
Nikolaus Kindergarten, Kapellener
Straße 51, Issum
Dozentin:Dozentin:Dozentin:Dozentin:Dozentin: Beate Martin, Sexual-
pädagogin im Institut für Sexual-
pädagogik, Koblenz
Gebühr:Gebühr:Gebühr:Gebühr:Gebühr: 4 Euro - 50 Prozent zahlt

das Ki-IsS Familienzentrum aus
dem Erlös der Ki-IsS Second-Hand-
Shops für Sie!
Anmeldungen bitte beim Ki-IsS
Familienzentrum:
per E-Mail unter: fz.ki-issum@
bistum-muenster.de
oder telefonisch unter:
0 28 35 / 33 74
oder online unter
www.ki-iss.de/familienzentrum

Am Rüseldensdag zieht wieder
der traditionelle Karnevalszug
durch Issum. Start der gestalte-
ten Motto- und Prunkwagen ist
an der Neustraße in Issum am
21. Februar um 14.11 Uhr.
Viele Vereine, Fußgruppen, Musik-

kapellen werden im Zug erwartet.
Eine super Stimmung und toll aufbe-
reitete Wagen, mit jeder Menge
Wurfmaterial und Leckereien, wer-
den auf die Besucher warten.
Die Finanzierung des Zuges erfolgt
seit diesem Jahr neben Spenden auch

durch eine Gewinnverlosung (Los-
preis 1 Euro).
Durch den Loskauf gibt es zusätzlich
großartige Gewinnchancen, zum Bei-
spiel als Traditionspreis ein Pökske,
oder ein 250 Euro Gutschein etc.
Der Losverkauf erfolgt über die

Ortsvereine, Restkontingente
können während des Zuges er-
worben werden.
Das Rüseldensdagskomitee lädt
freundlich ein und wünscht allen Je-
cken eine gelungene Session.
Issum Helau!

Issum. Es ist soweit. Die Krab-
belgruppe des TV Issum konnte
nach langer Pause wieder ins Le-
ben gerufen werden. Unsere Al-
lerkleinsten, ab einem halben
Jahr, singen, schwingen, spielen
und erleben in Turnverein mit ih-
ren Eltern möglichst viele neue
Dinge. Wechselnde Bewegungs-
landschaften, sensorische und

akustische Angebote regen die
Kinder zu einem interaktiven
Miteinander an, aber auch der
Erfahrungsaustausch unter den
Eltern kommt nicht zu kurz.
Unsere Übungsstunden richten
sich an Kinder im Alter von cir-
ca sechs Monaten bis zu etwa
zwei Jahren.
Kinder brauchen Bewegung, da-

mit sie sich gesund und leis-
tungsfähig entwickeln können.
Bewegung ist nicht nur unerläss-
lich für die körperliche, sondern
auch für die kognitive Entwick-
lung. Sie fördert die Lernbereit-
schaft, die Lernfähigkeit und das
Wohlbefinden. Mit ihren Bewe-
gungen begreifen, erobern und
erweitern Kinder ihre Welt und

erwerben Selbstkontrolle und
Selbstachtung.
Die Krabbelgruppe, unter der Lei-
tung von Heidi Kummermehr, trifft
sich ab dem 16. Februar jeden
Donnerstagnachmittag in der
Zeit von 17 bis 18 Uhr, an der
Sporthalle Am Tapp in Issum.
Wer Interesse hat, kann gerne
unverbindlich schnuppern.

Sperr-Notruf im Handy speichern
Mit nur einem Anruf Karten sofort sperren
Ob gestohlen oder verloren: Der
Schreck ist erst mal groß, wenn
physische oder digitale Zahlungs-
karten weg sind. Umso wichtiger
ist es, einen kühlen Kopf zu be-
wahren und schnell zu reagieren.
Wer den zentralen Sperr-Notruf
116 116* im Handy gespeichert
hat, muss im Notfall nicht lange
suchen. Mit nur einem Anruf las-
sen sich die Karten sofort sper-
ren und mögliche finanzielle
Schäden verhindern. Ab dem Zeit-
punkt der Sperrung übernehmen
Banken und Sparkasse die Haf-
tung, sofern Karteninhaber:innen
nicht grob fahrlässig gehandelt
haben. So geht’s:
Der Sperr-Notruf ist Tag und Nacht

erreichbar. Während der Ge-
schäftszeiten können die Zah-
lungskarten auch beim eigenen
Institut gesperrt werden. Zudem
bieten viele Banken und Sparkas-
sen über ihr Online-Banking eine
Kartensperre an.
Karteninhaber sollten die IBAN
(alternativ Kontonummer und BLZ)
parat haben und Datum und Uhr-
zeit der Sperrung notieren.
Im Falle eines Diebstahls ist es
wichtig, bei der Polizei Anzeige
zu erstatten. Diese veranlasst zu-
sätzlich die Sperrung des Last-
schriftverfahrens per Unterschrift.
Protokoll gut aufbewahren!
* Der Service des Sperr-Notrufs ist
kostenlos. Auch der Anruf bei der 116

116 aus dem deutschen Festnetz ist
gebührenfrei. Aus dem Mobilnetz und
aus dem Ausland können Gebühren
anfallen. Sollte der Sperr-Notruf in

seltenen Fällen aus dem Ausland nicht
erreicht werden können, gibt es al-
ternativ die Rufnummer
+49 (0) 30 4050 4050.
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Umfassende Steuererleichterungen
für Betreiber von Photovoltaikanlagen
Steuerpflichtige mit Photovolta-
ikanlagen auf ihrem privaten
Wohnhaus durften bisher in den
meisten Fällen nicht von Lohnsteu-
erhilfevereinen steuerlich beraten
werden. Schlimmer noch, Mitglie-
der eines Lohnsteuerhilfevereins,
die eine PV-Anlage auf ihrem Dach
nachträglich installiert hatten,
mussten ihre Mitgliedschaft un-
ter Umständen sogar kündigen.
Eine steuerliche Beratung war
gesetzlich nicht erlaubt, sofern es
sich bei dem Betreiben einer PV-
Anlage um ein Gewerbe handelte
oder mit der PV-Anlage umsatz-
steuerpflichtige Umsätze erzielt
wurden. Nun wurden die Gesetze
neu geschrieben. Das neue Jahr
2023 startet für Millionen Arbeit-
nehmende und Rentenbeziehen-
de mit richtig guten Nachrichten.
Dem Jahressteuergesetz 2022
verdanken wir es, dass Besitzer
kleiner PV-Anlagen in den Ge-
nuss weitreichender bürokrati-
scher und steuerlicher Vereinfa-
chungen kommen. Die steuerli-
chen Hürden, welche sowohl die
Einkommensteuer als auch die
Umsatzsteuer betrafen, galten
bisher als Achillesferse des er-
forderlichen schnellen Ausbaus
erneuerbarer Energien.

Ein Grund zum Jubeln: ertrags-
steuerfreie Einnahmen ab 2022:

Einnahmen, die durch die Einspei-
sung von Strom ins öffentliche
Netz erzielt werden, und auch der
Eigenverbrauch bleiben ab sofort
und sogar rückwirkend für das
Jahr 2022 steuerfrei. Für Besitzer
von älteren PV-Anlagen kann das
recht lukrativ sein, wenn sie noch
hohe Einspeisevergütungen bezie-
hen. Dies gilt allerdings nur im
Zusammenhang mit Anlagen, die
auf Einfamilienhäusern oder nicht
zu Wohnzwecken genutzten Ge-
bäuden, wie z.B. Garagen oder
Nebengebäuden, installiert sind
und maximal eine Bruttoleistung
von 30 kWp erbringen. Für größe-
re PV-Anlagen, z.B. auf Mehrfa-
milienhäusern und gemischt ge-
nutzten Gebäuden, entfällt die
Besteuerung, wenn deren Maxi-
malleistung nicht mehr als 15 kWp
je Wohn- oder Gewerbeeinheit
beträgt. Beim Betrieb von mehre-
ren PV-Anlagen dürfen 100 kWp
pro Steuerpflichtigen jedoch nicht

überschritten werden. Diese neu-
en Regelungen betreffen erstmals
die Steuererklärung für das ver-
gangene Jahr. Für Steuererklärun-
gen bis einschließlich 2021 gibt
es keine Auswirkungen, da noch
die alte Rechtslage greift.
Diese großartige Vereinfachung
gegenüber der alten Rechtslage
gilt nicht nur für neu installierte
Anlagen, sondern ebenfalls für
alle bestehenden PV-Anlagen,
welche die Kriterien erfüllen. Dem
Gesetzgeber ist es ab sofort egal,
vom wem der erzeugte Strom ver-
braucht wird. Er kann also kom-
plett selbst oder von Mietern ver-
braucht, zum Laden eines privat
oder betrieblich genutzten E-Fahr-
zeugs benutzt werden oder voll-
ständig ins öffentliche Netz flie-
ßen. Die gesamten Einnahmen und
Ausgaben sind einkommensteu-
erlich nicht mehr relevant. Das
bedeutet, dass im Gegenzug kei-
ne Abschreibung der Anschaf-
fungskosten mehr vorgenommen
werden kann. Durch die neue Ge-
setzeslage entfällt die bisherige
Liebhaberei-Regelung, die auf
Antrag hin erlangt werden konn-
te, um einer aufwendigen Gewinn-
ermittlung in der Steuererklärung
zu entgehen.

Null Prozent Mehrwertsteuer für
Lieferung und Montage ab 2023:

Wird eine neue PV-Anlage nach
dem 1. Januar 2023 mit einer
Maximalleistung bis 30 KWp ge-
liefert oder installiert, entfällt
zudem die Mehrwertsteuer auf
den Kaufpreis. Bisher galt ein
Mehrwertsteuersatz von 19 Pro-
zent. Da es keine gesetzliche
Mehrwertsteuerbefreiung bzw.
korrekt ausgedrückt Umsatzsteu-
erbefreiung gibt, hat die Bundes-
regierung für PV-Anlagen erstmals
einen Nullsteuersatz eingeführt.
Dieser wird von den Lieferanten
und Monteuren angewendet. Der
Nullsteuersatz gilt ab 2023
ebenfalls für Stromspeicher und
das Nachrüsten einer bestehen-
den Anlage sowie den Austausch
von wesentlichen Komponenten
wie Solarmodulen oder Wechsel-
richtern. Die Lieferung, das An-
bringen und Anschließen der PV-
Anlage können übrigens unab-
hängig davon in der Steuererklä-
rung als Handwerkerleistung zu

20 Prozent bis zu 6.000 Euro ab-
gesetzt werden.
Bisher wurden Betreiber privater
PV-Anlagen in Bezug auf die Um-
satzsteuer regelmäßig als Klein-
unternehmer eingestuft, da die
Umsatzsteuer auf die Strompro-
duktion in der Regel gering aus-
fiel. Als Kleinunternehmer war
schon bisher keine Umsatzsteuer
auf Einspeisungen und Eigenver-
brauch zu zahlen. Jedoch wech-
selten viele Privatleute freiwillig
von der Kleinunternehmerrege-
lung zur Regelbesteuerung, um
sich als Unternehmer die beim
Kauf gezahlte Mehrwertsteuer
erstatten zu lassen und somit
ganz legal ihre Anschaffungskos-
ten zu senken. Damit ging ein
ziemlicher bürokratischer Aufwand
für den Betreiber und das Finanz-
amt einher, da laufend Umsatz-
steuervoranmeldungen und eine
jährliche Umsatzsteuererklärung
abgegeben werden musste.
Aufgrund des neuen Nullsteuer-
satzes kann die Kleinunterneh-
merregelung nun ohne finanziel-
len Nachteil angewandt werden.
Für PV-Anlagen, die vor dem
1.1.2023 in Betrieb genommen
worden sind, gelten jedoch die
bisherigen Regelungen zur Um-
satzsteuer weiter. Das bedeutet,
wer die Regelbesteuerung ge-
wählt hat, für den bleibt es erst
mal bei der Umsatzsteuererklä-
rungspflicht. Ein Wechsel zur
Kleinunternehmerregelung ist
frühestens nach fünf Jahren ohne
steuerliche Nachteile möglich.
Wer schon immer die Kleinunter-

nehmerregelung genutzt hat, für
den ändert sich in diesem Punkt
nichts, da ohnehin keine aufwen-
dige Umsatzsteuervoranmeldung
gemacht werden musste.

Erweiterte Beratungsbefugnis für
Lohnsteuerhilfevereine:

Abgerundet wird die neue Ge-
setzeslage damit, dass dank der
Einkommensteuerbefreiung Lohn-
steuerhilfevereine, wie die Lohn-
steuerhilfe Bayern, ab sofort die
Einkommensteuererklärung für
ihre Mitglieder mit den benann-
ten PV-Anlagen erstellen dürfen.
„Das gilt genauso, wenn eine
Umsatzsteuererklärung aufgrund
von umsatzsteuerpflichtigen Um-
sätzen erforderlich ist“, erklärt
Tobias Gerauer, Vorstand der
Lohi, hocherfreut über die Ge-
setzesänderung. Jedoch darf nach
wie vor nicht die Umsatzsteuer-
voranmeldung oder Umsatzsteu-
erjahreserklärung von den Lohn-
steuerhilfevereinen übernommen
werden. Diese kann entweder in
Eigenregie oder von einer Steu-
erkanzlei erstellt werden. Die
Ausweitung der Beratungsbefug-
nis von Lohnsteuerhilfevereinen
erstreckt sich lediglich auf das
Erstellen der Einkommensteuer-
erklärung ab dem Veranlagungs-
jahr 2022, solange die Einnah-
men aus der PV-Anlage steuer-
frei sind. Aber allein diese neue
Tatsache kann bei vielen Privat-
personen zu einer Kosten- und
Zeitersparnis führen. (Lohnsteu-
erhilfe Bayern e. V.)
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Ebay und Co melden
Privatverkäufe ab 01.01.2023 ans Finanzamt
Still, heimlich und leise hat sich
seit 1. Januar 2023 ein neues
Gesetz in das Leben vieler Per-
sonen eingeschlichen. Das
PStTG (Abkürzung für Plattfor-
men-Steuertransparenzgesetz)
verpflichtet Betreiber von Onli-
ne-Plattformen, wie eBay, Vin-
ted, Etsy, Hood, Shpock, book-
looker und weitere, die Daten
der Verkäufer an das Finanzamt
auszuhändigen. Davon betroffen
sind auch private Anbieter, die
sich durch den Verkauf von ge-
brauchten Sachen ein paar Eu-
ros nebenher verdienen. Ist es
nun riskant, seinen Keller aus-
zumisten und seine alte Schall-
plattensammlung auf eBay zu
verhökern? Die Lohnsteuerhilfe
Bayern erklärt, welche Steuer-
folgen sich ergeben können.
Betreiber sind gezwungen, Da-
ten offenzulegen
Ziel des neuen Gesetzes ist mehr
Transparenz für Transaktionen
im Internet. Daher werden die
Verkaufsplattformen gesetzlich
dazu verpflichtet, den Steuerbe-
hörden Informationen zu den
Anbietern und deren Umsätzen
zur Verfügung zu stellen. Vom
Verkäufer werden Name, Ge-
burtsdatum, Anschrift, die Steu-
er-Identifikationsnummern und
die registrierte Bankverbin-
dung, soweit vorhanden, weiter-
gegeben. Des Weiteren werden
alle Transaktionen nach dem
01.01.2023 mit den jeweiligen
Verkaufspreisen, Gebühren oder
Provisionen preisgegeben.
Startschuss für den ersten Da-
tenfluss ist der 31.01.2024. Alle
erfassten Daten zwischen 1. Ja-
nuar und 31. Dezember werden
für das Jahr 2023 zentral durch
das Bundeszentralamt für Steu-
ern in Bonn ausgewertet und
auf die zuständigen Finanzäm-
ter am Wohnort der Verkäufer
aufgeteilt. Somit können die
lokalen Finanzbehörden über-
prüfen, ob Einkünfte in der Steu-
ererklärung erklärt hätten wer-
den müssen.
Gemeldet werden muss, wenn
mehr als 30 Verkäufe im Jahr
zustande gekommen sind oder
wenn mehr als 2.000 Euro Um-
satz erwirtschaftet wurden. Dies
kann auch mit wenigen Verkäu-
fen erreicht werden, indem nur
drei Artikel, wie ein hochpreisi-

ger Fernseher, das vorletzte
iPhone-Modell und ein ge-
brauchtes E-Bike in einem Jahr
verkauft werden. Bleiben beide
Kennzahlen unter dem Schwel-
lenwert, passiert nichts.

Die Höchstgrenze ist schnell
überschritten

Jedoch weiß so gut wie jede
Mutter, die Berge an zu klein
gewordener Kinderbekleidung
zu Hause anhäuft, wie leicht die
Grenze überschritten wird. 30
Verkäufe sind in einem guten
Monat schnell erreicht, wenn ein
Haufen T-Shirts, ein paar Shorts
und ein Dutzend Kleider für den
kommenden Sommer zum Ver-
kauf eingestellt werden. Viele
Kinderklamotten sind noch zu
gut und zu schade für den Klei-
dercontainer. Und der Haushalts-
kasse können ein paar Euros
ebenfalls nicht schaden. Muss
man sich jetzt Sorgen machen,
dass nachträglich eine Steuer-
schuld auf einen zukommt?

Sind auf alten Krempel Steuern
zu zahlen?

„Nein“, sagt Tobias Gerauer von
der Lohnsteuerhilfe Bayern.
„Wenn es sich um gebrauchte
Artikel des täglichen Lebens
handelt, darf so viel veräußert
werden, wie man will.“ Hier ha-
ben Privatverkäufer steuer-
rechtlich nichts zu befürchten.
Denn es ist davon auszugehen,
dass bei gebrauchten Alltagsge-
genständen keine Gewinnerzie-
lung vorliegt. Sprich, in der Re-
gel werden diese Gegenstände
unter dem Neupreis, den der
Verkäufer einst dafür gezahlt
hat, verkauft. Dass mit einem T-
Shirt bei einem Verkaufspreis
von 2 Euro kein Gewinn gemacht
wird, ist klar. Außer dem Infor-
mationsfluss von der Online-
plattform an das Finanzamt ist
nichts weiter zu befürchten.

Steuerfalle Spekulationsfrist
beachten

Anders sieht es mit Luxus-Ge-
genständen aus. Schmuck, Mün-
zen, Antiquitäten und Kunst fal-
len beispielsweise nicht unter
die normalen Alltagsgegenstän-

de. Hier gilt eine gesetzliche
Spekulationsfrist von einem Jahr.
Erst danach dürfen sie steuer-
frei verkauft werden. Es sei denn,
der Gewinn bleibt unter 600
Euro pro Jahr, dann gilt ebenfalls
Steuerfreiheit. Gingen dem Fi-
nanzamt bisher Spekulations-
geschäfte mit hohen Gewinnen
durch die Lappen, so bekommt
es nun Wind davon. Dies be-
trifft die meisten Privatverkäu-
fer und die Muttis in der Regel
aber nicht!

Vorsicht bei nicht gemeldeter
gewerblicher Tätigkeit

Hinweise auf ein Gewerbe er-
gibt der Verkauf mehrerer
gleichartigen Sachen. Wird z.B.
derselbe Roman fünf Mal ver-
kauft, so ist es unglaubwürdig,
dass es sich dabei um dem Pri-
vatbestand im Bücherregal ge-
handelt hat. Aufpassen sollte
auch, wer für Freunde oder Ver-
wandte etwas in deren Namen
verkauft. Ebenso ist der regel-
mäßige Verkauf von Neuware ein
klares Indiz. Denn überflüssige
Gegenstände aus einem Privat-
haushalt sind nur in seltenen
Fällen neu und unbenutzt. Klar
gewerblich handelt, wer Waren
erwirbt, um diese weiterzuver-
kaufen. Werden beispielsweise
am Black Friday mehrere Spie-
lekonsolen günstig erworben,
um sie dann kurz vor Weihnach-
ten teuer weiterzuverkaufen, ist
der erzielte Gewinn in der Re-
gel zu versteuern. Wobei nicht
der tatsächliche Gewinn, son-
dern die Gewinnerzielungsab-
sicht für gewerbliches Handeln
entscheidend ist. Werden besag-

te Spielekonsolen
beispielsweise in ebay zur Ver-
steigerung in Form von Auktio-
nen eingestellt und bleiben die
tatsächlich erzielten Verkaufs-
preise dummerweise unter den
Erwartungen und dem Einkaufs-
preis zurück, könnte das den-
noch als gewerblich angesehen
werden.

Was tun, wenn das Finanzamt
nachhakt?

Dennoch könnte das Finanzamt
bei einer hohen Anzahl an Ver-
käufen aufhorchen und vermu-
ten, dass es sich um eine ver-
deckte gewerbliche Tätigkeit
handelt. Um sich gegen einen
ungerechtfertigten Verdacht er-
wehren zu können, hilft ein Ver-
kaufstagebuch. Mit einer Liste
der verkauften Artikel, die Mar-
kenname, Neupreis und Ver-
kaufspreis enthält, könnte ein
solcher Verdacht beim Finanz-
amt nachträglich entkräftet
werden. Gerade bei vielen klei-
nen Artikeln verlieren Verkäufer
rasch den Überblick und wer
weiß in zwölf Monaten noch, was
er seinerzeit mal verkauft hat.
Mit einer solchen Verkaufsliste
kann leicht nachgewiesen wer-
den, dass keine Gewinne erwirt-
schaftet wurden oder falls doch,
in welcher Höhe. Dadurch kann
im Zweifelsfall vermieden wer-
den, dass der Finanzbeamte die
Gewinne und damit die Versteu-
erung zu Ungunsten des priva-
ten Anbieters schätzt. Dem Ent-
rümpeln des Dachbodens steht
also auch weiterhin nichts im
Weg. (Quelle: Lohnsteuerhilfe
Bayern e.V.)
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Wir sorgen für angenehmes Raumklima !!!!

Wir beraten Sie gerne, über 

Niederrhein Kälte / Niederrhein Wärme

info@niederrhein-kaelte.de 

energieeffiziente

und BAFA- geförderte

Förderung von 

Klimaanlagen
und Wärmepumpen

oder KfW.

Einfach genial - die neuen Türsysteme in der Küche
Wie sich Grundflächen bestmöglich,
effektiv und multifunktional nutzen
lassen, um aus dem vorgegebenen
Raum so viel wie möglich herausho-
len, das zeigen (Wohn)Küchen mit
angrenzenden sowie unsichtbar in-
tegrierten Stauraumerweiterungen.
Ein wichtiges Gestaltungsmittel
hierfür sind clevere Türsysteme und
innovative Beschläge. Dahinter lässt
sich ganz viel unterbringen, top ver-
stauen und auch bevorraten. Die
neuen Multitalente können jedoch
noch sehr viel mehr.
„Wir benutzen sie jeden Tag, ohne
darüber nachzudenken. Und doch
sind sie in unserem Leben absolut
unverzichtbar - Türen jeglicher Art,
Funktion und Größe, Türen in öf-
fentliche und private Lebensräu-
me“, sagt Volker Irle, Geschäfts-
führer der AMK - Arbeitsgemein-
schaft Die Moderne Küche e.V.
So auch in einer Wohnküche, in der
viele schöne Aktivitäten stattfinden
wie das Bevorraten leckerer Lebens-
mittel und Getränke, Kochen, Essen,
Wohnen und Leben. Genuss, Aus-
tausch, Kommunikation und Gesel-
ligkeit. Neuerdings für viele Berufstä-
tige auch ein regelmäßiges Arbeiten
von zuhause aus. „Gleichzeitig stel-
len wir auch eine zunehmende Nach-
frage nach einem schnell und direkt
zugänglichen, jedoch unsichtbar in-
tegrierten Hauswirtschaftsbereich
oder zusätzlichen Vorratsraum fest“,
so Volker Irle.
In einer Küche ist jedes noch so klei-
ne Detail perfekt durchdacht und hoch
funktional. So auch bei den neuen,
intelligenten Türsystemen und Be-
schlägen, die optisch wie funktional
vielfältige Aufgaben übernehmen und

jedem Grundriss und Käuferanspruch
gerecht werden: Angefangen bei tra-
ditionellen Schranktüren bis hin zu
Sonderausführungen wie den neuen
Durchgangstüren, Falttüren, Schiebe-
bzw. Gleittüren und Pocketdoors (Ein-
schubtüren).
Diese innovativen Türsysteme eröff-
nen viele planerische Möglichkei-
ten. So sind sie beispielsweise ein
beliebtes Stilmittel zur Strukturie-
rung und Neugestaltung von Räu-
men, um dort verschiedene Lebens-
, Wohn- und Arbeitsbereiche ge-
schickt voneinander abzugrenzen.
Auch, um sie auf Wunsch sogar gänz-
lich unsichtbar zu machen - auf eine
geradezu geniale Weise.
Ein Beispiel hierfür sind die neuen
Durchgangstüren - als verbindendes
Element zwischen zwei Räumen oder
für Raum-in-Raum-Konzepte. Kom-
biniert mit Hochschränken ergeben
sich ganz neue Planungsoptionen.
Zudem ermöglichen diese Durch-
gangstüren direkte, kurze Wege von
der Wohnküche in angrenzende, ver-
wandte Bereiche wie einen verbor-
genen Hauswirtschaftsraum, Vorrats-
& Abstellraum oder Homeoffice-Be-
reich. Das Raffinierte dabei: Die Durch-
gangstüren, ob mit oder ohne Griff,
sind als solche absolut nicht zu er-
kennen, da sie in dergleichen Front-
ausführung wie die Hochschränke in
der Wohnküche sind plus einem farb-
lich angepassten Sockel. Bei grifflo-
sen Planungen öffnen und schließen
sie sich geräuschlos mithilfe einer Öff-
nungsunterstützung und integrierten
Dämpfung.
Schiebetür- bzw. Gleittürsysteme bie-
ten interessante Alternativen. Beim
Öffnen verschwinden sie entweder

platzsparend in der Wand oder glei-
ten dank eines dezenten Schienen-
systems schwebeleicht daran entlang.
Insbesondere kleine Räume profitie-
ren von solchen Lösungen, da keine
Grundfläche für aufschwingende Tü-
ren freigehalten werden muss. Oder
wenn z. B. ein separater Homeoffice-
oder Laundry-Bereich in einer Ecke
oder Nische in die Wohnküche inte-
griert werden soll. In Kombination
mit Hochschränken und/oder Regal-
systemen ergeben sich weitere schi-
cke, architektonische Lösungen: wenn
beispielsweise ein paar imposante,
großformatige Gleittüren so flexibel
ver- und übereinander geschoben
werden, dass bestimmte Schrank- &
Regalbereiche offen, andere dage-
gen geschlossen oder nur zum Teil
einsehbar sind.
Raffinierte Gestaltungs- und Ausstat-
tungsmöglichkeiten ergeben sich
auch mit Pocketsystemen, versenk-
bare Einschubtüren (Pocketdoors) mit
integrierter Technik - alles verpackt
in einem eigenen schmalen Korpus,
der sich nahtlos zwischen andere Kor-
pusse einfügt. Hinter diesen Einschie-
betürsystemen lassen sich einzelne
Schrankinhalte verbergen, auf
Wunsch eine ganze Küchenzeile und
vieles mehr wie z. B. ein in die Küche
integriertes Wäschepflegecenter, eine
Hausbar oder ein Telearbeitsplatz. Die
grifflosen Pocketdoors öffnen und
schließen sich leichtgängig dank in-
tegrierter Öffnungsunterstützung.
Sanftes Antippen genügt, um sie kom-
plett im Pocketschrank verschwinden
zu lassen. Was den Blicken zuvor ver-
borgen war, ist jetzt bequem zugäng-
lich. Zum Schließen einfach kurz auf
die Tür drücken, die daraufhin aus
dem Pocketschrank ausgeworfen wird

und schon kann der Arbeitsbereich
wieder hinter eleganten geschlosse-
nen Möbelfronten versteckt werden.
Individuelle, variantenreiche offene
sowie geschlossene Frontdesigns in
der Küche sowie in anderen Wohn-
und Arbeitsbereichen ermöglichen
auch Falttürsysteme - z. B. Schrank-
fronten mit zwei oder gar vier be-
weglichen Türflügeln, je nachdem wie
breit die Planung sein soll. Im geöff-
neten Zustand nehmen die sich raffi-
niert zusammenfaltenden Türen nur
wenig Platz weg.
„Gerade bei kleineren urbanen Wohn-
grundrissen sind platzsparende Lö-
sungen gefragt“, sagt Volker Irle. Hier
können die neuen Türsysteme ihre
Stärken voll ausspielen. Das gilt
ebenso für viele weitere Lebensbe-
reiche wie Kinder-, Gäste- und Bade-
zimmer, Flure mit einer unsichtbar
integrierten Garderobe. Zunehmend
beliebter werden auch begehbare
Kleiderschränke in Schlafzimmern
hinter Durchgangs-, Falt-, Schiebe-
oder Einschubtüren.
„Da Küchenspezialisten heutzutage
nicht nur Traumküchen, sondern auch
ganze Wohn- & Lebensräume indivi-
duell und ganzheitlich planen, sind
sie die idealen Gestalter neuer hybri-
der Wohnkonzepte. Sie besitzen das
Know-how sowie die Erfahrung, wie
fest vorgegebene Grundrisse immer
wieder neu strukturiert werden kön-
nen. Wie sich auch kleine Räume ef-
fektiv und multifunktional ausstatten
lassen. Und wie zusätzliche Stauraum-
erweiterungen unsichtbar darin inte-
griert werden können“, so der Ge-
schäftsführer der AMK - Arbeitsge-
meinschaft Die Moderne Küche e.V.,
Fach- und Dienstleistungsverband der
gesamten Küchenbranche. (AMK)

Neue Möglichkeiten bei der Raumplanung: Einladende U-förmig ange-Neue Möglichkeiten bei der Raumplanung: Einladende U-förmig ange-Neue Möglichkeiten bei der Raumplanung: Einladende U-förmig ange-Neue Möglichkeiten bei der Raumplanung: Einladende U-förmig ange-Neue Möglichkeiten bei der Raumplanung: Einladende U-förmig ange-
ordnete Wohnküche mit einer praktischen Durchgangstür in Schrankop-ordnete Wohnküche mit einer praktischen Durchgangstür in Schrankop-ordnete Wohnküche mit einer praktischen Durchgangstür in Schrankop-ordnete Wohnküche mit einer praktischen Durchgangstür in Schrankop-ordnete Wohnküche mit einer praktischen Durchgangstür in Schrankop-
tik, durch die man in den angeschlossenen und diskret verborgenentik, durch die man in den angeschlossenen und diskret verborgenentik, durch die man in den angeschlossenen und diskret verborgenentik, durch die man in den angeschlossenen und diskret verborgenentik, durch die man in den angeschlossenen und diskret verborgenen
Hauswirtschaftsraum gelangt - das Ganze in Kombination mit zweiHauswirtschaftsraum gelangt - das Ganze in Kombination mit zweiHauswirtschaftsraum gelangt - das Ganze in Kombination mit zweiHauswirtschaftsraum gelangt - das Ganze in Kombination mit zweiHauswirtschaftsraum gelangt - das Ganze in Kombination mit zwei
Hochschränken. Foto: AMKHochschränken. Foto: AMKHochschränken. Foto: AMKHochschränken. Foto: AMKHochschränken. Foto: AMK
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Attraktiver & cleverer Lüftungskomfort in der Küche
Dicke Luft und unangenehme Es-
sensgerüche, die sich während
des Kochens und Bratens
überall verteilen, müssen nicht
sein. „Dagegen helfen effizien-
te Abluft- und Umluft-Lüftungs-
systeme: Von der smarten, blick-
fangenden Design-Attraktion
über einer Kochinsel bis zu de-
zenten oder fast völlig unsicht-
bar integrierten Lösungen für
Lifestyle-(Wohn)Küchen“, so
Volker Irle, Geschäftsführer der
AMK - Arbeitsgemeinschaft Die
Moderne Küche e.V.
Forelle blau. Ein sehr würziger
Eintopf oder Auflauf. Überbacke-
ne Zwiebelsuppe. Scharf ange-
bratenes Fleisch. Käsefondue.
Pizza Quattro Formaggi. So köst-
lich das fertige Gericht auch
schmeckt, während des Ko-
chens, Bratens, Backens oder
Grillens und insbesondere
danach soll die Luft in der
(Wohn)Küche wieder geruchsfrei
und angenehm frisch sein. Das
managen Dunstabzüge mit lei-
sen, sparsamen, leistungsstar-
ken und langlebigen Motoren
plus einer sehr effizienten Fil-
tertechnik, sodass die umgeben-
den Möbel vor Fett-/Ölpartikeln
und Dampfschwaden geschützt
sind und unangenehme Gerüche
aus der Luft entfernt werden.
Beispielsweise auch mithilfe op-
tionaler Umluft-Hochleistungs-
filter mit ihrer sehr hohen Ge-
ruchsreduzierung. Sie halten
übrigens auch luftgetragene Pol-
len zurück und deaktivieren All-
ergene im Filter, was für alle
Allergiker eine besondere Er-
leichterung ist. Oder wartungs-
freie, selbstreinigende Umluft-
filtersysteme, die sich z. B. auf
der Basis eines thermokatalyti-
schen Verfahrens regenerieren
und so für gute Luft sorgen. „Das
Schöne an den neuen Lüftungs-
konzepten ist darüber hinaus,
dass für jeden Lifestyle, jedes
Haushalts-Budget und jede
Raumgröße etwas dabei ist“,
sagt AMK-Geschäftsführer Vol-
ker Irle. Das kann - je nach per-
sönlichem Einrichtungs- und Le-
bensstil - ein Hingucker über der
Kochinsel in einer offenen Wohn-
küche sein wie z. B. eine attrak-
tive Insel- oder Deckenhaube mit
Liftfunktion. Neben einer effizi-

enten Lüftung und Geruchsbe-
seitigung ziehen sie aufgrund
ihrer außergewöhnlichen Optik
schnell die Blicke auf sich. Inte-
grierte Effekt- und Ambiente-
Beleuchtungen unterstreichen
ihre Eigenschaft als ikonisches
Designobjekt. „Die zunehmen-
de Urbanisierung und damit ver-
bundene Verdichtung in Bal-
lungsräumen führt dazu, dass
Wohnräume in Zukunft kleiner
ausfallen“, konstatiert Volker
Irle. Hier sind platzsparende,
funktionale Lösungen gefragt,
beispielsweise dezente bis
nahezu unsichtbar integrierte
Lüftungskonzepte: z. B. vollin-
tegrierte Dunstabzugshauben,
die flächenbündig in einen Ob-
erschrank über dem Kochfeld
eingebaut werden. Bei geschlos-
sener Möbelfront (mit Schrank-
tür oder praktischem Klappen-
system) sind sie nicht zu sehen -
sozusagen undercover. Erst bei
Inbetriebnahme werden sie
sichtbar und zeigen dann, was
so alles in ihnen steckt. Zum
Kochen, Braten & Dünsten wird
einfach ihr eleganter Glasschirm
mit integrierter TouchControl-
Bedienung ausgeklappt und
schon sind Lüftung und Beleuch-
tung aktiviert. Beim Zuklappen
schalten sich die vollintegrier-
ten Dunstabzugshauben dann
wieder aus. Diese neuen Einbau-

modelle können sich in Höhe,
Tiefe und Materialstärke flexi-
bel den jeweiligen Abmessun-
gen der Küchenmöbel anpassen.
Und der Oberschrank lässt sich
trotz flächenbündigem Einbau
sogar noch nutzen, da rechts und
links vom Kamin Stauraum in
Form von Ablagen zur Verfügung
steht. Sehr raffiniert: Die Dunst-
abzugshaube verbirgt sich un-
sichtbar in einem decken- oder
wandhängenden Regalsystem.
Es besteht aus Modulen in wähl-
barer Höhe und Breite. Die Re-
gal-Module lassen sich beliebig
erweitern und anhand eines um-
fangreichen und integrierbaren
Zubehörsortiments ganz auf den
persönlichen Bedarf abstimmen.
Außerdem können sie - wie der
Dunstabzug - mit integrierten
LED-Leuchtpaneelen ausgestat-
tet werden. Wahlweise kühle,
weiße oder wärmere Lichtnuan-
cen sorgen dann für die ge-
wünschte Arbeits- oder Wohlfühl-
atmosphäre. Dies und mehr lässt
sich übrigens auch per App ein-
stellen oder mit einem Sprach-
assistenten. Einen sehr dezen-
ten und effizienten Lüftungskom-
fort bieten auch Kochfelder mit
integriertem Dunstabzug, die in
verschiedenen Breiten erhältlich
sind, je nachdem wie viel Platz
zur Verfügung steht. Das muss
nicht viel sein (ab 60 cm), denn

diese 2in1-Lösungen lassen sich
auch in kleinen Küchen realisie-
ren. Mit so einem Downdraftsys-
tem erwirbt man gleich zwei leis-
tungsstarke Performer in einem
Einbaugerät: ein leicht und intu-
itiv zu bedienendes Induktions-
kochfeld mit einem Abzug, der
die Schwaden und Gerüche di-
rekt am Ort des Entstehens nach
unten absaugt. In offenen Wohn-
küchen sind solche Planungen
ebenfalls sehr beliebt, da Koch-
feld und Abzug eine kompakte
Einheit bilden, die sich überall
einplanen lässt. „Ob Umluft-
oder Abluftbetrieb ist Ge-
schmackssache sowie abhängig
von den architektonischen Ge-
gebenheiten, baulichen Möglich-
keiten und auch vom Nutzerver-
halten“, sagt AMK-Chef Volker
Irle. „Wir empfehlen, sich in ei-
nem Küchenfachgeschäft, Kü-
chenstudio oder Möbelhaus mit
Küchenfachabteilung ganzheit-
lich beraten zu lassen. So findet
man gemeinsam schnell zu sei-
nem persönlichen optimalen Lüf-
tungskomfort.“ Beispielsweise in
Form eines außergewöhnlichen
Designobjekts an der Wand, De-
cke oder über einer Insel. Als at-
traktive, jedoch eher dezente
2in1-Einheit (Kochfeld mit Ab-
zug). Oder clever unauffällig als
vollintegrierte Dunstabzugshau-
be im Oberschrank. (AMK)
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GesucheGesucheGesucheGesucheGesuche
KaufgesuchKaufgesuchKaufgesuchKaufgesuchKaufgesuch

Kaufe KlaviereKaufe KlaviereKaufe KlaviereKaufe KlaviereKaufe Klaviere,,,,,     WWWWWeine & Cognaceine & Cognaceine & Cognaceine & Cognaceine & Cognac
Achtung sofort Bargeld für Näh-/
Schreibmasch., Bücher, Tischwäsche,
Rollatoren, Zinn, Tafelsilber, Münzen,
Modeschmuck, Armband-/Taschenuh-
ren, Bekleidung D/H! Kaufe alles aus
Wohnungsauflösung.
Tel.: 01634623963 Hr. Braun! Gerne
machen wir Ihnen ein seriöses Ange-
bot. Hygienevorschriften vorhanden

Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Freitag, 24. Februar 2023Freitag, 24. Februar 2023Freitag, 24. Februar 2023Freitag, 24. Februar 2023Freitag, 24. Februar 2023
Annahmeschluss ist amAnnahmeschluss ist amAnnahmeschluss ist amAnnahmeschluss ist amAnnahmeschluss ist am:::::
15.02.2023 um 10 Uhr15.02.2023 um 10 Uhr15.02.2023 um 10 Uhr15.02.2023 um 10 Uhr15.02.2023 um 10 Uhr
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116 116:116 116:116 116:116 116:116 116:
Wer kennt diese Nummer?Wer kennt diese Nummer?Wer kennt diese Nummer?Wer kennt diese Nummer?Wer kennt diese Nummer?
Der positive Trend hält an: Fast 40
Prozent der Bundesbürger geben
an, den Sperr-Notruf 116 116 zu
kennen, so die neuesten Ergeb-
nisse der aktuellen Marktfor-
schung. Somit ist der Bekannt-
heitsgrad der 116 116 in den letz-
ten vier Jahren um neun Prozent
gestiegen. Wie schon in den Vor-
jahren zeigt sich, dass Menschen
mit zunehmendem Alter eher ver-
traut sind mit dem Sperr-Notruf.
Allerdings wird durch die Umfra-
ge auch klar, dass manche den
Sperr-Notruf 116 116 weiterhin
nicht von der Rufnummer 116 117,
der Kassenärztlichen Vereini-
gung, unterscheiden können.
Zahlungskarten wie girocards

Freitag, 10. FebruarFreitag, 10. FebruarFreitag, 10. FebruarFreitag, 10. FebruarFreitag, 10. Februar
Dom-ApothekeDom-ApothekeDom-ApothekeDom-ApothekeDom-Apotheke
Kurfuerstenstr. 10, 46509 Xanten, 02801/3242

Samstag, 11. FebruarSamstag, 11. FebruarSamstag, 11. FebruarSamstag, 11. FebruarSamstag, 11. Februar
Dorf-Apotheke KapellenDorf-Apotheke KapellenDorf-Apotheke KapellenDorf-Apotheke KapellenDorf-Apotheke Kapellen
Lange Str. 3, 47608 Geldern (Kapellen),
02831/1340288

Sonntag, 12. FebruarSonntag, 12. FebruarSonntag, 12. FebruarSonntag, 12. FebruarSonntag, 12. Februar
FFFFFriedrich riedrich riedrich riedrich riedrich ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Friedrichstr. 14, 47475 Kamp-Lintfort, 02842/5342

Montag, 13. FebruarMontag, 13. FebruarMontag, 13. FebruarMontag, 13. FebruarMontag, 13. Februar
Burg-ApothekeBurg-ApothekeBurg-ApothekeBurg-ApothekeBurg-Apotheke
Lindenallee 8, 46519 Alpen, 02802/1414

Dienstag, 14. FebruarDienstag, 14. FebruarDienstag, 14. FebruarDienstag, 14. FebruarDienstag, 14. Februar
Apotheke am DombogenApotheke am DombogenApotheke am DombogenApotheke am DombogenApotheke am Dombogen
Lüttinger Str. 25, 46509 Xanten, +4928014455

Mittwoch, 15. FebruarMittwoch, 15. FebruarMittwoch, 15. FebruarMittwoch, 15. FebruarMittwoch, 15. Februar
Hubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-Apotheke
Kirchplatz 2, 47661 Issum (Sevelen),
02835/5250

Donnerstag, 16. FebruarDonnerstag, 16. FebruarDonnerstag, 16. FebruarDonnerstag, 16. FebruarDonnerstag, 16. Februar
Löwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-Apotheke
Großer Markt 3, 46483 Wesel (Innenstadt),
0281/22533

Freitag, 17. FebruarFreitag, 17. FebruarFreitag, 17. FebruarFreitag, 17. FebruarFreitag, 17. Februar
Apotheke zur HerrlichkeitApotheke zur HerrlichkeitApotheke zur HerrlichkeitApotheke zur HerrlichkeitApotheke zur Herrlichkeit
Vogt-von-Belle-Platz 6, 47661 Issum,
02835/4488050

Samstag, 18. FebruarSamstag, 18. FebruarSamstag, 18. FebruarSamstag, 18. FebruarSamstag, 18. Februar
VVVVVentalis entalis entalis entalis entalis ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Moerser Straße 290, 47475 Kamp-Lintfort,
02842/9048113

Sonntag, 19. FebruarSonntag, 19. FebruarSonntag, 19. FebruarSonntag, 19. FebruarSonntag, 19. Februar
AdlerAdlerAdlerAdlerAdler-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Burgstr. 14-16, 46519 Alpen, 02802/2170

Montag, 20. FebruarMontag, 20. FebruarMontag, 20. FebruarMontag, 20. FebruarMontag, 20. Februar
AdlerAdlerAdlerAdlerAdler-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apotheke OHGe OHGe OHGe OHGe OHG
Hochstr. 75, 47665 Sonsbeck, 02838/91966

Dienstag, 21. FebruarDienstag, 21. FebruarDienstag, 21. FebruarDienstag, 21. FebruarDienstag, 21. Februar
Hubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-Apotheke
Friedrich-Wilhelm-Str. 14, 46562 Voerde,
02855/7770

Mittwoch, 22. FebruarMittwoch, 22. FebruarMittwoch, 22. FebruarMittwoch, 22. FebruarMittwoch, 22. Februar
Elefanten-ApothekeElefanten-ApothekeElefanten-ApothekeElefanten-ApothekeElefanten-Apotheke
Freiherr-vom-Stein-Str. 10, 47475 Kamp-Lintfort,
02842/13029

Donnerstag, 23. FebruarDonnerstag, 23. FebruarDonnerstag, 23. FebruarDonnerstag, 23. FebruarDonnerstag, 23. Februar
ApothekApothekApothekApothekApotheke am Berliner e am Berliner e am Berliner e am Berliner e am Berliner TTTTTororororor-Platz-Platz-Platz-Platz-Platz
Wallstr. 4, 46483 Wesel (Innenstadt), 0281/26095

Freitag, 24. FebruarFreitag, 24. FebruarFreitag, 24. FebruarFreitag, 24. FebruarFreitag, 24. Februar
VVVVViktoriktoriktoriktoriktor-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Viktorstr. 15, 46509 Xanten, 02801/1233

Samstag, 25. FebruarSamstag, 25. FebruarSamstag, 25. FebruarSamstag, 25. FebruarSamstag, 25. Februar
Löwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-Apotheke
Großer Markt 3, 46483 Wesel (Innenstadt),
0281/22533

Sonntag, 26. FebruarSonntag, 26. FebruarSonntag, 26. FebruarSonntag, 26. FebruarSonntag, 26. Februar
Hubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-Apotheke
Kirchplatz 2, 47661 Issum (Sevelen),
02835/5250

Angaben ohne Gewähr

oder Kreditkarten, Personalaus-
weise, Online-Banking und SIM-
Karten - all diese können über
die 116 116 gesperrt werden. Für
Verbraucher ist die Nutzung des
Sperr-Notrufs unkompliziert, denn
eine Registrierung oder Anmel-
dung ist nicht nötig. Der Service
ist zudem kostenlos, ein Anruf bei
der 116 116 aus dem deutschen
Festnetz ist gebührenfrei, aus dem
Mobilnetz und aus dem Ausland
können Gebühren anfallen. Wer
möchte, kann sich auch die kos-
tenlose Sperr-App herunterladen:
Hier können die Daten der Zah-
lungskarten sicher gespeichert
und girocards direkt aus der App
gesperrt werden, sofern das teil-
nehmende Institut Zugang durch
diese Applikation gewährt.
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